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 Veröffentlicht am 07.09.1955

Norm

ABGB §836 C

Rechtssatz

Ein Miteigentümer, der der Bestellung eines gemeinsamen Verwalters zugestimmt hat, kann nicht einseitig seinen

Standpunkt ändern und dem gemeinsamen Verwalter die Vollmacht entziehen. Er muß den Prozeßweg beschreiten,

um gegen den Willen des anderen Miteigentümers die gemeinsame Verwaltung zu beseitigen.
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